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3. die Zeugen und anderen Beweismittel;
4. das Gericht, vor dem die Hauptverhandlung statt

finden soll;
5. der Verteidiger;
6. die Dauer einer etwaigen Untersuchungshaft oder 

Unterbringung.

(2) In der Anklageschrift wird das wesentliche Ergeb
nis der Ermittlungen dargestellt. Hiervon kann bei 
Übertretungen abgesehen werden.

§ 170

„Beschuldigter“ und „Angeklagter“
Im Sinne dieses Gesetzes ist Beschuldigter derjenige, 

gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden 
ist. Angeklagter ist der Beschuldigte, gegen den die Er
öffnung des Hauptverfahrens beschlossen ist.

V i e r t e s  K a p i t e l

GERICHTLICHES VERFAHREN 
ERSTER INSTANZ

E R S T E R  A B S C H N I T T

Eröffnung des  Hauptver fahrens  

§ 171

Wirkung der Einreichung der Anklageschrift
Mit der Einreichung der Anklageschrift wird das Ver

fahren bei Gericht anhängig.
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